
An 
Landrat und Verwaltung
                                                                                                                  AfD -Gruppieung im
                                                                                                                  Kreistag Tübingen 
                                                                                                                  Hardy Ullmann
                                                                                                                  Robert-Bosch-Str.19
                                                                                                                  72411 Bodelshausen
                                                                                                              

                                                                                                                  Bodelshausen,10.09.2021

Antrag der AfD-Gruppierung zur Änderung der Satzung des Landkreises 
Tübingen über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 

Beschlussvorschlag: 

§ 2 der Satzung des Landkreises Tübingen über die Entschädigung für ehrenamtliche 
Tätigkeit wird um einen 7. Absatz mit folgendem Wortlaut erweitert.

Ehrenamtlich tätige Mitglieder des Kreistages und der Ausschüsse die später als 15 
Minuten nach offiziellen Beginn eines Kreistages oder eines Ausschusses an diesen 
teilnehmen sowie vor offiziellen Ende einer Sitzung des Kreistages oder eines 
Ausschusses diese verlassen erhalten eine um 50% gemindertes Sitzungsgeld.

Begründung:

Mit Erschrecken muss man feststellen, dass zu Sitzungen des Kreistages und der 
Ausschüsse vermehrt Kreisräte diese erheblich früher verlassen oder wesentlich zu 
spät kommen. Dieses Verhalten ist eine grobe Missachtung des Gremiums sowie des 
Wählerwillens und dessen Abbildung in Abstimmungen.
Die Termine für Sitzungen des Kreistages und der Ausschüsse sind lange im Voraus 
bekannt, somit kann jeder Kreisrat seine persönlichen und beruflichen Termine mit 
diesen abstimmen.
Nach § 5 der Geschäftsordnung des Kreistages müssen Kreisräte ihre Tätigkeit 
uneigennützig und verantwortungsbewusst ausüben. Dazu gehört zuallererst die 
Anwesenheit. Entsprechend sollte auch teilweises Fehlen sanktioniert werden 
können.

Für die AfD-Gruppierung
gez.
Hardy Ullmann


